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(2) Der Betroffene, der Eigentümer und andere Personen, 
denen ein Recht an der Sache zusteht, sollen vor der Verwer
tung gehört werden. Die Anordnung sowie Zeit und Ort der 
Verwertung sind ihnen mitzuteilen, soweit die Umstände 
und der Zweck der Maßnahmen es erlauben.

(3) Die Sache wird durch öffentliche Versteigerung ver
wertet. Bleibt die Versteigerung erfolglos, erscheint sie von 
vornherein aussichtslos oder würden die Kosten der Verstei
gerung voraussichtlich den zu erwartenden Erlös überstei
gen, so kann die Sache freihändig verkauft werden. Der Er
lös tritt an die Stelle der verwerteten Sache. Läßt sich inner
halb angemessener Frist kein Käufer finden, so kann die 
Sache einem gemeinnützigen Zweck zugeführt werden.

(4) Sichergestellte Sachen können unbrauchbar gemacht 
oder vernichtet werden, wenn

1. im Falle einer Verwertung die Gründe, die zu ihrer Si
cherstellung berechtigten, fortbestehen oder Sicherstel
lungsgründe erneut entstehen würden, oder

2. die Verwertung aus anderen Gründen nicht möglich ist. 
Absatz 2 gilt sinngemäß.

§32
Herausgabe sichergestellter Sachen oder 

des Erlöses, Kosten
(1) Sobald die Voraussetzungen für die Sicherstellung weg

gefallen sind, sind die Sachen an denjenigen herauszuge
ben, bei dem sie sichergestellt worden sind. Ist die Heraus
gabe an ihn nicht möglich, können sie an einen anderen her
ausgegeben werden, der seine Berechtigung glaubhaft macht. 
Die Herausgabe ist ausgeschlossen, wenn dadurch erneut die 
Voraussetzungen für eine Sicherstellung eintreten würden.

(2) Sind die Sachen verwertet worden, ist der Erlös heraus
zugeben. Ist ein Berechtigter nicht vorhanden oder nicht zu 
ermitteln, ist der Erlös zu hinterlegen. Der Anspruch auf 
Herausgabe des Erlöses richtet sich nach den Bestimmungen 
des Zivilrechts.

(3) Die Kosten der Sicherstellung und Verwahrung fallen 
den nach den §§ 6 oder 7 Verantwortlichen zur Last. Mehrere 
Verantwortliche haften als Gesamtschuldner.

Zweiter Unterabschnitt 
Datenerhebung

§33
Grundsätze der Datenerhebung

(1) Die Polizei kann personenbezogen Daten nur erheben, 
soweit dies durch dieses Gesetz oder andere Rechtsvorschrif
ten über die Datenerhebung der Polizei zugelassen ist.

(2) Personenbezogene Daten sind grundsätzlich bei dem Be
troffenen zu erheben. Personenbezogene Daten des Betroffe
nen können auch bei Behörden, öffentlichen Stellen oder bei 
Dritten erhoben werden, wenn die Datenerhebung beim Be
troffenen nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Auf
wand möglich ist oder wenn die Erfüllung der polizeilichen 
Aufgaben gefährden würde.

(3) Personenbezogene Daten sind von der Polizei grund
sätzlich offen zu erheben.

(4) Werden Daten beim Betroffenen oder bei Dritten offen 
erhoben, sind diese auf Verlangen in-geeigneter Weise hin
zuweisen auf

1. die Rechtsgrundlage der Datenerhebung,
2. eine im Einzelfall bestehende gesetzliche Auskunftspflicht 

oder die Freiwilligkeit der Auskunft.
Der Hinweis auf die Rechtsgrundlage der Datenerhebung oder 

eine im Einzelfall bestehende gesetzliche Auskunftspflicht

kann zunächst unterbleiben, wenn hierdurch die Erfüllung 
der polizeilichen Aufgabe oder die schutzwürdigen Belange 
Dritter beeinträchtigt oder gefährdet würden.

§33 a 
Datenerhebung

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten über die in 
§§ 6, 7 und 9 genannten Personen und über andere Personen 
erheben, wenn dies erforderlich ist

1. zur Gefahrenabwehr, insbesondere zur vorbeugenden Be
kämpfung von Straftaten (§ 1 Abs. 1),

2. zum Schutz privater Rechte (§ 1 Abs. 2)
3. zur Vollzugshilfe (§ 1 Abs. 3) oder
4. zur Erfüllung ihr durch andere Rechtsvorschriften über

tragener Aufgaben (§ 1 Abs. 4)
und die §§ 12 bis 32 die Befugnisse der Polizei nicht besonders 
regeln.

(2) Die Polizei kann ferner über
1. Verantwortliche für Anlagen oder Einrichtungen, von 

denen eine erhebliche.Gefahr ausgehen kann,
2. Verantwortliche für gefährdete Anlagen oder Einrich

tungen,
3. Verantwortliche für Veranstaltungen in der Öffentlich

keit,
4. Personen, deren besondere Kenntnisse und Fähigkeiten 

zur Gefahrenabwehr benötigt werden,
Namen, Vornamen, akademische Grade, Anschriften, Telefon
nummern und andere Informationen über die Erreichbarkeit 
sowie nähere Angaben über die Zugehörigkeit zu einer der 
genannten Personengruppen erheben, soweit dies zur Vorbe
reitung für die Hilfeleistung in Gefahrenfällen erforderlich 
ist.

§34
Datenerhebung 

bei öffentlichen Veranstaltungen, Ansammlungen 
und Versammlungen

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten bei oder im 
Zusammenhang mit öffentlichen Veranstaltungen und sol
chen Ansammlungen, die nicht dem Versammlungsgesetz 
unterliegen, erheben, soweit Tatsachen die Annahme recht- 
fertigen, daß dabei Straftaten begangen werden. Die Unter
lagen sind spätestens zwei Monate nach Ablauf der Veran
staltung oder Ansammlung zu vernichten, soweit sie nicht im 
Einzelfall zur Bekämpfung von Straftaten und erheblichen 
Ordnungswidrigkeiten erforderlich sind.

(2) In öffentlichen Versammlungen kann die Polizei per
sonenbezogene Daten nur erheben, wenn tatsächliche An
haltspunkte dafür vorliegen, daß bei oder im Zusammen
hang mit der Versammlung Straftaten begangen werden. Die 
Anfertigung von Bild- oder Tonaufzeichnungen ist nur zu
lässig, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß 
die Begehung einer Straftat droht. Die Unterlagen sind nach 
Beendigung der Versammlung unverzüglich zu vernichten, 
sofern sie nicht zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungs
widrigkeiten benötigt werden.

(3) § 41 Abs. 6 und § 47 Abs. 4 bleiben unberührt.

§35
Datenerhebnng durch Observation

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten erheben 
durch eine durchgehend länger als 24 Stunden oder an mehr 
als an zwei Tagen vorgesehene oder tatsächlich durchgeführte 
und planmäßig angelegte Beobachtung (längerfristige Obser
vation)

1. über die in den §§ 6 und 7 genannten und unter den Vor
aussetzungen des § 9 über die dort genannten Personen,


